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schaftlich begründeten Bedarfs an Disket
ten sind Einsatznormative auszuarbeiten 
und anzuwenden:
a) Für den laufenden Betrieb der Perso

nal-, Büro- und Arbeitsplatzcomputer 
sind Verbrauchsnormative auf der 
Grundlage der spezifischen Einsatzbe
dingungen durch das bilanzverantwort
liche Ministerium für Chemische Indu
strie in Zusammenarbeit mit dem Mi
nisterium für Elektrotechnik/Elektronik 
auszuarbeiten und jährlich bis zum 
31. März der Staatlichen Plankommis
sion zur Bestätigung vorzulegen.

b) Für die Erstausstattung von Personal-, 
Büro- und Arbeitsplatzcomputern mit 
Disketten sind Ausstattungsnormative 
durch den VEB Kombinat Robotron 
auszuarbeiten und jährlich bis zum 
31. März durch den Minister für Elek
trotechnik/Elektronik der Staatlichen 
Plankommission zur Bestätigung vorzu
legen.

c) Die bestätigten Verbrauchs- und Aus
stattungsnormative sind durch die Ver
braucher der Planung des Bedarfs zu
grunde zu legen. Durch das bilanzbe
auftragte Kombinat sind zur Einhal
tung der Verbrauchs- und Ausstat
tungsnormative mit den Fondsträgern 
Bedarfsverteidigungen durchzuführen.

(2) Zur Erhöhung der Aussagekraft der 
Bilanz „Disketten“ ist die Bereitstellung 
von Disketten für die Erstausstattung 
gesondert auszuweisen:
a) Die Bereitstellung von Disketten für 

die Erstausstattung ist in den Staats
fonds des Ministeriums für Elektrotech
nik/Elektronik einzubeziehen und dem

' Ministerium für Elektrotechnik/Elek
tronik mit Bilanzdirektiven zweckge
bunden zu übergeben.

b) In der Bilanz ist die Bereitstellung von 
Disketten für die Erstausstattung als 
Darunterposition der Lieferung für das 
Inland mit der Zeilen-Nr. 2109 auszu
weisen.

23. Als Ziff. 7.20. wird aufgenommen:
7.20. Festlegungen zur materiell-technischen 

Sicherung der Leistungen der Deutschen 
Reichsbahn (Bilanzanteile)
(1) Der Minister für Verkehrswesen hat 
entsprechend den Festlegungen zur Pla
nung und Begründung des Materialbedarfs 
gemäß Abs. 2 zu sichern, daß der Bedarf 
der Deutschen Reichsbahn auf der Grund
lage von fortschrittlichen Verbrauchsnor
men und Kennziffern ermittelt und gegen
über den bilanzierenden bzw. bilanzbeauf
tragten Organen begründet und nachge
wiesen wird.
(2) Für den vom Ministerium für Verkehrs
wesen gesondert ausgewiesenen, begrün
deten und nachgewiesenen Bedarf der 
Deutschen Reichsbahn (WO-Nr. 2210) ha
ben die bilanzierenden bzw. bilanzbeauf
tragten Organe die Bedarfsdeckung für die 
Deutsche Reichsbahn in den MAK-Bilan- 
zen als Darunterposition des Ministeriums 
für Verkehrswesen auszuweisen. Auf der 
Grundlage der bestätigten MAK-Bilanzen 
sind die Bilanzanteile als staatliche Plan

kennziffern für die Deutsche Reichsbahn 
als Darunterposition des Bilanzanteils des 
Ministeriums für Verkehrswesen zu ertei
len.

24. Die Ziff. 8. (S. 68) wird wie folgt gefaßt:
8.1. Energieplanungspflicht

(1) Die Energieplanung ist von allen Ver
brauchern (Betriebe, Einrichtungen, Kom
binate und deren übergeordnete Organe 
sowie Genossenschaften) für alle Energie
träger durchzuführen im Verantwortungs
bereich
a) der Industrieministerien von allen zen

tralgeleiteten Kombinaten, Betrieben 
und Einrichtungen (0100 bis 1100)

b) des Ministeriums für Bezirksgeleitete 
Industrie und Lebensmittelindustrie 
darüber hinaus von allen bezirksgelei
teten Kombinaten und Betrieben der 
Industrie (0900 und 8100)

c) des Ministeriums für Bauwesen von 
allen zentralgeleiteten Betrieben, Kom
binaten und Einrichtungen (2100)

d) des Ministeriums für Land-, Forst- und
Nahrungsgüterwirtschaft von allen 
zentral- und örtlichgeleiteten Kom
binaten, wirtschaftsleitenden Organen, 
Betrieben, Einrichtungen und Genos
senschaften (2400, 8700, 8800, 8900) 
mit einem Jahresenergieverbrauch, der 
eine der nachstehenden Energiemen
gen überschreitet: Elektroenergie
200 000 kWh; Stadt- und Erdgas 
50 000 m3; feste Brennstoffe 100 t ge
samt; bezogene Wärmeenergie 1 000 GJ

e) des Ministeriums für Verkehrswesen 
von allen Dienststellen der Deutschen 
Reichsbahn und den Betrieben des See
verkehrs, der Binnenschiffahrt und der 
zivilen Luftfahrt (2200).

(2) Die Energieplanung in verkürzter No
menklatur ist durchzuführen:

a) im Verantwortungsbereich

— des Ministeriums für Post- und 
Fernmeldewesen (2300)

— des Ministeriums für Umweltschutz 
und Wasserwirtschaft (2500)

— des Ministeriums für Handel und 
Versorgung (2600)

— des Ministeriums für yolksbildung
' (3100)

— des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen (3200)

— des Ministeriums für Gesundheits-' 
wesen (3300)

— des Ministeriums für Kultur (3400)
— des Ministeriums für Verkehrswesen 

(2200) für die Bereiche, die nicht 
unter Ziff. 8.1. Abs. 1 Buchst, e er
faßt sind

— des Verbandes der Konsumgenos
senschaften der DDR (3800)

— der Akademie der Wissenschaften 
der DDR

von zentralgeleiteten Kombinaten, Be
trieben und Einrichtungen, deren Jah
resenergieverbrauch eine der nachste
hend genannten Energiemengen über-


